
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 8. Dezember 2003 

 

 Nr. 2003/2276   

Voranschlag 2004, Änderung der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Solothurn; 

Globalbudget Polizei 

Stellungnahme des Regierungsrates zum gemeinsamen Änderungsantrag FIKO/JUKO vom 26. November 

2003 

  

1. Erwägungen 

Der Antrag Nr. SGB 129/2003 der Finanz- und Justizkommission vom 26. November 2003 wird 

zur Kenntnis genommen. 

Die Anzahl der Unfälle, verursacht durch das nicht Einhalten der gesetzlich vorgeschriebenen 

Höchstgeschwindigkeiten, hat im laufenden Jahr in der Schweiz markant zugenommen. Massive 

Höchstgeschwindigkeitsüberschreitungen und daraus resultierende  Verkehrsunfälle sind vermehrt auch 

auf den Autobahnen festzustellen. Gemäss Gesetz über die Kantonspolizei hat die Polizei u.a. für 

Sicherheit und Ordnung im Verkehr auf öffentlichen Strassen zu sorgen und Widerhandlungen gegen 

das Strassenverkehrsrecht zu verfolgen. Erwiesenermassen sind Geschwindigkeitskontrollen (Radar-

messungen) ein wirksames Mittel, um die vorgeschriebenen Geschwindigkeitslimiten durchzusetzen 

und damit die Sicherheit im Strassenverkehr zu gewährleisten, bzw. zu erhöhen. Aus diesem Grund 

ist an einem besonders unfallträchtigen Ort auf der Autobahn die Installation einer weiteren, fest in-

stallierten Geschwindkeitsmessanlage geplant. Deshalb hat die Polizei mit der ordentlichen  Budget-

eingabe (IR 2004) für die zweite Jahreshälfte 2004  einen Betrag für die entsprechende Anschaf-

fung eingegeben. Damit der Antrag der Finanz- und Justizkommission umgesetzt werden kann, ist 

es erforderlich, die geplante Investition bereits in der ersten Jahreshälfte 2004 zu tätigen. Erfah-

rungsgemäss kann mit dieser Vorverschiebung und der daraus resultierenden, früheren Inbetriebnahme 

der Anlage ein Mehrertrag gegenüber dem Globalbudget 2004 (alt) erreicht werden.   

2. Beschluss 

Dem gemeinsamen Antrag der Finanz- und der Justizkommission vom 26. November 2003 wird 

zugestimmt. 
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